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Die Priorität der Angst
vor der Freiheit

 
Terrorismusgesetze nach dem Ende der RAF

Thomas Bachmann

m 20. April 1998 erreichte ein

A Schreiben' die Nachrichtenagen-
tur Reuters, das — soweit man es

heute beurteilen kann — ein knapp 30
Jahre währendes Stück der deutschen

Nachkriegsgeschichte beendete: die Exi-

stenz der „Rote-Armee-Fraktion“ (RAF).

In diesem Schreiben erklärten diejeni-
gen, „die wir uns zum großen Teil erst
spät in der RAF organisierten‘”?, die
Selbstauflösung dieser Organisation, die
die frühere Bundesrepublik nachhaltig
verändert hatte, nicht zuletzt durch Än-
derungen des Strafgesetzbuchs (StGB)

und der Strafprozeßordnung (StPO) in

den Jahren nach 1974, die ihrer Bekämp-

fung dienen sollten und die bis heute
Geltung haben. Schon vor der „forma-

len“ Auflösung der RAF hatte die Bun-

destagsfraktion der Grünen seit langem
und zuletzt Ende 1997° mit Anfragen

und Gesetzesentwürfen die Beseitigung

dieser „Terrorismus-Gesetze“ gefordert

— eine Forderung, die nach der Auf-

lösungserklärung der RAF an Aktualität

gewonnen hat und deren Berechtigung

hier untersucht werdensoll.

Ein wenig Vorgeschichte

Die RAF war aus der Studierenden-
bewegung hervorgegangen,diesichseit
Mitte der 60er Jahre v.a. gegen die
totgeschwiegene nationalsozialistische
Vergangenheit der Elterngeneration so-
wie den Vietnamkrieg gerichtet hatte.
Andreas Baader und Gudrun Ensslin,
später führende Köpfe der RAF, legten
mit einigen anderen in der Nacht zum 3.
April 1968 Brände in einem Frankfurter
Kaufhaus, wofür sie im Oktober 1968
vom Landgericht Frankfurt zu drei Jah-
ren Haft verurteilt wurden. Eine Revisi-

on hatte keinen Erfolg, bis auf einen der
TäterInnen trat aber keine/r seine/ihre
Haftstrafe an. Baader wurde Anfang
April 1970 verhaftet. Seine gewaltsame

Befreiung am 14. Mai 1970, an der sich
unter anderem Ulrike Meinhof beteilig-
te, markiert — auch in den Augen der
RAFselbst’ - die Entstehung der RAF.
Bis zur Verhaftung eines Großteils der
sog. Ersten Generation der RAF im Juni
1972 führte diese Banküberfälle zur
Geldbeschaffung und Bombenattentate

auf bundesdeutsche und US-amerikani-
sche Einrichtungen durch. Es folgten

Haft und Strafprozeß im eigens gebauten

Prozeßgebäude neben dem Hoch-

sicherheitsgefängnis Stuttgart-Stamm-
heim mit diversen Hungerstreiks der
Gefangenen sowie Aktionen der noch
freien RAF-Mitglieder zur Freilassung
der Gefangenen - von der Besetzung der
deutschen Botschaft in Stockholm über
die Ermordung von Siegfried Buback
(Generalbundesanwalt) und Jürgen Ponto
(Sprecher der Dresdner Bank) bis zur

letztlich -gescheiterten Entführung der
Lufthansa-Maschine „Landshut“ und
der Ermordung von Hanns-Martin
Schleyer (Arbeitgeberpräsident). Nach

den letzten beiden Aktionen wurden

Baader, Ensslin und Raspe am 19.

Oktober 1977 tot in ihren Zellen aufge-
funden = nach heute herrschender Mei-
nung begingen sie wohl Selbstmord

(Ulrike Meinhofhattesich schon 1975 in

Haft umgebracht). In der Folgezeit ka-
men bis 1993 bei Aktionen der RAF

noch zahlreiche Repräsentantenaus Staat
und Wirtschaft ums Leben - in Erschei-
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nung trat sie zuletzt bei dem Anschlag

auf den JVA®-Neubau in Weiterstadt
sowie der Festnahme von Birgit Hogefeld
und der Ermordung von Wolfgang Grams

durch GSG 9°’-Beamte in Bad Kleinen
1993.

Angeklagte/n besuchen und mit Infor-

mationen versorgen konnte. Zweitens
durch den Aufbau eines Anwaltsbüros'®
als Zentrale, von der aus die von den

anderen Verteidigern und Gefangenen

geschickten Informationenanalle ande-

 

:

Die „Terrorismusgesetzgebung‘‘

Vonstaatlicher Seite wurde insbesonderein den siebziger Jahren
auf den bis dahin nicht existenten Terrorismus mit intensiver
gesetzgeberischer Tätigkeit reagiert, was folgende kurze Über-
sicht der wichtigsten Neuregelungen verdeutlicht: 1.)° Be-
schränkung der zulässigen Anzahlder VerteidigerInnen aufdrei
($ 137 StPO), Festlegung der Voraussetzungen und des Verfah-
rens bei VerteidigerInnenausschluß ($$ 138 a-d, 140

StPO), Verbot der Mehrfachverteidigung ($ 146 StPO), Einfüh-

rung der Möglichkeit der Durchführung der Hauptverhandlung
in Abwesenheit des/r Angeklagten bei herbeigeführter Verhand-
lungsunfähigkeit oder ordnungswidrigem Benehmen
(88 231 a und b StPO); 2.)? Einführung des Tatbestandes der

Bildung einerterroristischen Vereinigung ($ 129 a StGB), Zu-
ständigkeit des OLG-Strafsenats für die Verhandlung im ersten
Rechtsszug bei Verfahren wegen Verdachts nach $ 129 a StGB
($ 120 I Nr.6 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG)); 3.) Einfüh-

rung der Möglichkeit der Kontaktsperre bei Verdacht der von
einer terroristischen Vereinigung ausgehenden Gefahr

($$ 31 ff. Einführungsgesetz zum GVG (EGGVG))', ergänzt

durch die Beiordnung eines/r Rechtsanwalts/Rechtsanwältin
(ohne Wahlrecht des/r Beschuldigten) als Kontaktperson bei

verhängter Kontaktsperre ($ 34 aEGGVG)"; 4.)'” Einführung

einer KronzeugInnen-Regelung bei terroristischen Straftaten
(Art. 4 des Änderungsgesetzes)'*.

Vorallem die unter 1.) eingeführten Änderungen wurden im
Hinblick auf den Stammheim-Prozeß geschaffen'* und daher
auch als „Lex Baader-Meinhof“ bezeichnet. 

a

 

ren Gefangenen
und Verteidiger

verbreitet werden

konnten.

Um ein solches

Vorgehen und eine
Politisierung des

Prozesses zu ver-

hindern, wurde
dem Bundestag am
6. September 1974

von der damaligen
SPD-Regierung ein
Gesetzesentwurf
vorgelegt, der die

Mehrfachverteidi-
gung verhindern

sollte - am 20. De-
zember 1974 wur-

de das Gesetz ein-
stimmig verab-
schiedet. Ein für
den Bundestagein-

maliges Tempo, das

später nur noch von

der Verabschiedung
des „Kontaktsper-

re-Gesetzes‘“ über-

troffen wurde. So

wurde ein halbes
Jahr vor dem am

 

$ 146 StPO oder:,,Jede/r
VerteidigerInbitte nur eine/n
Angeklagte/n!“

Mit der Verteidigung der Inhaftierten

Baader, Ensslin, Meinhof, Meins und
Raspe waren seit Juni 1972 u.a. die
Rechtsanwälte Kurt Groenewold, Klaus

Croissant, Otto Schily und Christian
Ströbele befaßt, die mit 15 bis 25
anderen Verteidigern von RAF-Gefan-
genen zusammenarbeiteten. Da sich die

Vertretenen einem Kollektiv zugehörig

fühlten und eine sich nicht aufjuristi-
sche Rollenspiele (wie etwa auf Befra-
gen Angaben zu den ihnen vorgeworfe-

nen Straftaten zu machen) einlassende

politische Verteidigung (z. B. mit Abga-
be von Prozeßerklärungen bezüglich der
politischen Ziele und Meinungen der

Gruppe, der Funktion des Strafprozesses

u.ä.) wünschten, bestand die Notwen-

digkeit, sich bezüglich eines einheitli-
chen Auftretens zu koordinieren. Dies

versuchte man durch zwei Vorgehens-

weisen zu erreichen: Erstens dadurch,
daß möglichst viele Rechtsanwälte für

alle Angeklagten ein Mandat erhalten

sollten — nach dem Grundsatz „alle
verteidigen alle“ (=Mehrfachverteidi-
gung), wodurchjeder Verteidiger jede/n

> 21. Mai 1975 be-
ginnenden Prozeß
die gesetzliche

Grundlage geschaffen, aufgrund derer
man eine binnen zweieinhalb Jahren in

bis dahin rechtlich zulässiger Weise

aufgebaute Verteidigungsstrategie kaputt-
machen konnte - eine unterrechtsstaatli-
chen Gesichtspunkten zumindest frag-

würdige Vorgehensweise des Gesetzge-

bers, auch wenn wohl kein Verstoß
gegen Art. 19 IGG(Verbotdes Einzelfall-
gesetzes) vorliegt.
Aber auch die allgemeinen Einwände
gegen $ 146 StPO sind gewichtig: die
Begründung des Gesetzesentwurfs ent-
hielt hauptsächlich das Argument, „daß
bei der Verteidigung mehrerer Beschul-

digter durch einen gemeinschaftlichen
Verteidiger in der Regel die Gefahr einer
Interessenkollision besteht...‘“'” Damit
wird z.B. auf den Fall angespielt, daß
ein/e Angeklagte/r aussagt, er/sie habe

eine Straftat mit seinem/ihrer Mitange-
klagten begangen, der/die andere dies
aber bestreitet. Es handelt sich dabei

jedoch um ein unbegründetes und unlo-
gisches Argument, da die gemeinschaft-
liche Verteidigung voraussetzt, daß so-

wohl VerteidigerIn als auch die

MandantInnen dies wünschen! Die neue

Regelung verkennt, daß ein/e Recht-

anwalt/Rechtsanwältin als unabhängiges
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Organ der Rechtspflege beurteilen kann

und muß, ob und in welchem Ausmaß

kollidierende Interessen vorliegen, die
einer gemeinschaftlichen Verteidigung

im Wege stehen könnten — wenn das

nicht schon seine/ihre MandantInnen

selber feststellen können. $ 146 StPO

beinhaltet also neben der Verletzung des

Grundrechts auf die freie Ausübung des
Anwaltsberufs auch die Verletzung eines

der wesentlichen Kennzeichen unseres

Rechtsstaats, nämlich der freien Advo-

katur, d. h. des Rechts eines/r Beschul-

digten, sich des/r Verteidigers/-in seines/

ihres Vertrauens zu bedienen — und zwar

ohneallgemein ersichtlichen Grund.

„Wir können’s auch
andersrum...“

Im Zusammenhang mit $ 146 StPO ist

die Beschränkung der Wahlvertei-
digerInnen auf maximal drei ($ 137
StPO) zu sehen. Diese Regelung ent-
sprang offiziell der Befürchtung, daß die

teilweise 10 bis 14 für eine/n Angeklag-
te/n auftretenden Anwälte tatsächlich

vonihren rechtlichen Möglichkeiten Ge-
brauch machen würden und so — 14

Verteidiger müssen Akteneinsicht erhal-

ten, dürfen ZeugInnen und Sachverstän-
dige befragen, Plädoyers halten usw.

oder können gar die sog. „Filibuster-

Technik‘ anwenden, d. h. durch pausen-

loses und abwechselndes Reden die

Prozeßordnungstören — Prozeßverschlep-
pung oder gar Prozeßvereitelung betrei-
ben könnten. Diese Befürchtung war
jedoch durch keinerlei Erfahrungen aus
schon abgeschlossenen RAF-Prozessen

berechtigt — die Gesetzesänderungdien-
te wohl eher ebenfalls dem Ziel, die oben
dargestellte Mehrfachverteidigung zu
vereiteln.

„Noch welche übrig?
Weg damit...“

Auchdie Ausschließungsbestimmungen

der 8$ 138 a-d StPO, insbesondere

$ 138 aStPO, begegnen prinzipiellen

Bedenken.'® Die Regelung des $ 138 a
StPO ermöglicht die Ausschließungei-
nes/r Verteidigers/-in aufgrund des
schwerwiegenden Verdachts der Bege-

hungeinerStraftat, $ 138 a I StPO kop-
pelt sogar noch den Verdacht gegen den/

die VerteidigerIn an die Verdachte, die
gegen den/die Mandanten/Mandantin
bestehen. Eine schwerwiegende Sankti-

on wie die Ausschließungeines/r Vertei-
digers/-in wird an einen doppelten Ver-
dacht geknüpft — meiner Ansicht nach

unvereinbar mit dem Grundsatz der
Unschuldsvermutung. Es bedarf keines
strafrechtlichen Verfahrens, in dem die-

ser Verdacht gegen den/die VerteidigerIn

zu beweisen wäre, um ihn/sie als An-

walt/Anwältin in seiner/ihrer Berufsaus-
übung zu beschränken undfinanziell zu
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schädigen und dem/r Angeklagten sein/
ihr Recht auf eine/n WahlverteidigerIn
zu nehmen! Dies wiegt um so schwerer,
als VerteidigerInnen in Erfüllung ihrer
Aufgabe oftmals in der Nähederstrafba-
ren Strafvereitelung arbeiten” — die
Übergänge in diesem Bereichsindflie-
ßend und für den/die Anwalt/Anwältin
nicht immer im voraus zu erkennen.
Mankannin $ 138 a StPO also durchaus

eine Blankovollmachtfürjede erwünsch-
te Ausschließung sehen, indem eben die
Tätigkeit eines/r Verteidigers/-in immer
auch Elemente der Straftat „Straf-
vereitelung“ gemäß $ 258 StGBenthält.
Im Prozeß gegen „Baader u. a.“ wur-

den zwei Monate vor Prozeßbeginn
aufgrunddieser Vorschrift die (am inten-
sivsten eingearbeiteten) Verteidiger
Groenewold, Ströbele und Croissant vom
Verfahren ausgeschlossen — Schily war
schon 1972 wegen Verdachts der Mit-
gliedschaft einer kriminellen Vereini-
gung ausgeschlossen worden. Begrün-

dung: sie hätten u. a. sich der „Termino-
logie des Linksextremismus“wie „Isola-
tionsfolter“ und „Vernichtungshaft“

bedient, auf schriftlichem Wege dem
Spiegel ein Interview mit den Gefange-
nen ermöglicht und so ihre Mandanten

bei der „Fortführung des revolutionären

Kampfes aus der Haft heraus“ unter-
stützt!

   

 

Zwei Monate vor Prozeßbeginn standen
die RAF-Gefangenensomitfaktisch ohne
Verteidigung da.

Hauptverhandlung in Abwesenheit
des/r Beklagten - kein Problem!

$ 231 a StPO, der die Verhandlung auch

in Abwesenheit des/r Angeklagten er-

möglicht, wurde auchals „Hungerstreik-

paragraph“ bezeichnet”, da er eine Re-

aktion auf die von den RAF-Gefangenen

mehrfach aus Protest gegen die Hafıbe-
dingungen (z. B. Isolationshaft) durch-
geführten kollektiven Hungerstreiks war,
die zur Verhandlungsunfähigkeit führ-
ten. Es fällt nicht schwer, in dieser
Vorschrift die Möglichkeit der Verlet-

zung des rechtstaatlichen und verfas-

sungsmäßig garantierten?! Prinzips des
Anspruchs auf rechtliches Gehör zu

sehen, nach dem niemand verurteilt

werden darf, ohne daß ihm/r Gelegen-
heit gegeben wurde,sich gegendie ihm/r
zur Last gelegten Straftaten in einer

öffentlichen Verhandlung zur Wehr zu
setzen. Die gängige Vorstellung in Justiz
und juristischer Literatur übersieht dies
jedoch geflissentlich — was sie natürlich

aus ideologischen Gründen auch muß...

Ein Schnell-Gesetz im
„Kriegszustand“

Im Zuge der Schleyer-Entführung und
unmittelbar nach der Entführung der
Lufthansa-Maschine„Landshut“, die der

FreipressungderInhaftierten dienensoll-
ten, traf die Bundesanwaltschaft am 6.
September 1977 „strafprozessuale Eil-
maßnahmen, um Kontakte jener Häftlin-

ge[...] zurAußenwelt zu unterbinden“?

Das Bundeskriminalamt”” (BKA) er-
suchte im Einvernehmen mit dem Bun-
desinnenminister die Landesjustizver-
waltungen, ab sofort jede Kommunikati-
on zwischen den Häftlingen und Vertei-
digern zu unterbinden. Am 7. September
erklärte die Bundesregierung lapidar:
„Das Kabinett nimmt von beiden Vor-

gängen Kenntnis und billigt die getroffe-
nen Maßnahmen.‘?* Es war also dem
BKA gelungen, alle Verteidiger von

„politischen“ Gefangenen auf einen
Schlag auszuschalten, endgültig aller-
dings erst durcheinstaatsstreichähnliches
Verhalten der Länderjustizministerien:
die meisten in der Folgezeit mit den
Kontaktsperrewirkungen befaßten Rich-
terInnen hatten sich unter Berufung auf
$ 148 StPO geweigert, Verteidigerbe-
suche zu verbieten — die Länderjustiz-
ministerien ignorierten jedoch die rich-
terlichen Entscheidungen undunterstütz-

ten die Gefängnisleitungen bei
der Durchführung des
„dringenden“ BKA-Ersu-
chens. Bundeskanzler
Schmidt erklärte später:

„Ich kann nur nachträglich
den deutschen Juristen dan-

ken, daßsie das alles nicht verfassungs-
rechtlich untersucht haben.‘?°, der spä-
tere Bundesinnenminister Friedrich Zim-
mermann sah die BRD damals gar im
„Kriegszustand‘“*,

Um dieses Vorgehen zumindest nach-

träglich zu legalisieren, wurde am 12.

September 1977 die Einführung eines
Kontaktsperregesetzes ($$ 31-38

EGGVG) beschlossen. Der Gesetzesent-

wurf wurde am 28. September 1977 im
Bundestag eingereicht und in erster

Lesung behandelt, am nächsten Tag
folgten die zweite und dritte Lesung, am
30. September nahm der Bundesrat das
Gesetz an, der Bundespräsident unter-
zeichnete es sofort, am 2. Oktobertrat es

in Kraft. Innerhalb von drei Tagen hatte
ein Gesetz den gesamten parlamentari-
schen Apparat durchlaufen, von dem

sogar eine Springer-Zeitung meinte:

„Hier wird [...] ein schwerer Eingriffin

die Rechte von Beschuldigten legali-

siert, der üblicherweise ein Kriterium für
Diktaturendarstellt.‘??
Die Bestimmungenselbst, insbesondere
der Kernsatz des $ 31 EGGVG,enthal-

ten inhaltlich unbestimmte Begriffe, an

diejedoch durch reine „Feststellung“ der

Entzug von wesentlichen Rechten des/r

cht '3

 

Anmerkungen:

I Rote Armee Fraktion, Warum wir aufhören,

März 1998; geringfügig gekürzt abgedruckt
in taz v. 22.04.1998, 12f.

Ebd., 12, Spalte 5.

Antrag auf Streichung der Sondergesetze

nach dem „Deutschen Herbst“, BT-Drs. 13/
9460 vom 11.12.1997.

4 Ebd., 12, Spalte 1.

5 Durch arabische TerroristInnen, durch

Grenzschutzgruppe 9 (GSG 9)-Kommando

beendet am 18.10.1977. Die GSG ist eine

Spezialeinheit des Bundesgrenzschutzes zur
Terrorismusbekämpfung,gebildet 1972.
Justizvollzugsanstalt

S. Anm.5.

BGBl. 1974 1, 3686, 20.12.1974.
BGBl. 1976 1, 2181, 18.08.1974; s. hierzu
auch Änderungsgesetz in BGBl. 1978 1,

14.04.1978, zu u.a. $$ 103, Ill und

148 StPO, das Lockerungen der Verdachts-

anforderungen bzw. erweiterte Einschrän-

kungen des Kontaktes zum/r VerteidigerIn

bei Verdacht nach $ 129 a StPO enthält.
10 BGBl. 1977 1, 1877, 01.10.1977.
II BGBl. 1985 1, 2141, 04.12.1985
12 BGBl. 1989 I, 1059, 09.06.1989 = Gesetz

zur Änderung des StGB, der StPO und des

VersammlungsG und zur Einführung einer

KronzeuglInnenregelung bei terroristischen
Straftaten.

13 Zeitlich befristet, inzwischen mehrfach ver-

längert und auf Bereiche der „Organisierten

Kriminalität‘ ausgeweitet, abgedruckt auch

als Fußnote zu $ 129 a StGB in Schönfelder,
Deutsche Gesetze.

14 „Die Gesetzesregelung ist erforderlich ge-

worden, weil eine kleine Gruppe von etwa

zwei Dutzend Anwälten ganz bewußt die

Streichung der früher gegebenen Über-

wachungsmöglichkeiten dazu mißbrauchthat,

eine revolutionäre Tätigkeit zu unterstützen.

[---] Nur um die Bekämpfung dieser Anwälte

handelt es sich hier.“ Carl Otto Lenz, CDU/

CSU-Bundestagsfraktion, in der Bundes-

tagsdebatte vom 18.12.1974, zitiert nach

Vinke, Herrmann/ Witt, Gabriele, Die Anti-
Terror-Debatten im Parlament, Rowohlt 1978,
52.

15 Vrij Nederland (holländische Wochenzei-

tung) v. 01.02.1975; Der Spiegel v.

27.01.1975.
16 Und zwar das von Groenewold.

17 Zitiert nach Pieter Bakker Schut, „Stamm-

heim“, Neuer Malik Verlag 1986, 143.

18 Zur Frage der Verfassungsmäßigkeit von

$ 138 a StPO vgl. Karl-Heinz Groß in NJW
1975, 422, 426 ff.

19 So auch Hans Dahs, in: Handbuch des

Strafverteidigers, Dr. Otto Schmidt 1977,
34.

20 z.B. in Schuta.a.O., S. 155.

21 S. Art. 102 Grundgesetz (GG).

22 Dokumentation zu den Ereignissen und
Entscheidungen im Zusammenhang mit der

Entführung von Hanns-Martin Schleyer und
der Lufthansa-Maschine „Landshut“ (im

folgenden: „Regierungsdokumentation“),
Presse- und Informationsamt der Bundesre-

gierung 1977, 14.

23 Eine bis 1971 unbedeutende polizeiliche

Koordinierungsstelle, die dann zwecks

Terrorismusbekämpfung zu einem mächti-

gen Fahndungsapparat aufgebaut worden
war.

24 Regierungsdokumentation, 21.

25 DerSpiegel v. 15.01.1979.

26 Stern Nr. 39/1977.
27 Berliner Morgenpost vom 02.10.1977.
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Beschuldigten geknüpft wird. Erschwe-

rend kommt hinzu, daß diese „Feststel-
lung“lediglich aufgrund von Gefahren-

einschätzungen durch den/die Bundes-

justizministerIn zu treffen ist — und nicht
etwa aufgrund von richterlich kontrol-

lierbaren Tatsachengegebenheiten.

Die kriminalisierte
Berichterstattung

$ 129 aSıGBstellt nicht nur die Bildung
einer terroristischen Vereinigung unter

Strafe, sondern auchjegliches Unterstüt-
zen oder Werben bezüglich derselben.
Damit wird in die Strafbarkeit weit vor

den Versuchsbereich verlagert — die

Folgen sind absurd: es kam vielfach zu

Ermittlungen bereits aufgrund von Flug-

blättern oder Dokumentationen von RAF-

Schriften. Allein zwischen 1980 und
1996 gerieten so 6000 Menschen in
einen Verdacht nach $ 129 a StGB (da-

von 4985 wegen angeblichen Werbens)
— es gab jedoch nursechs Verurteilungen
allein nachdieser Vorschrift.?® Der größ-
te Teil der Verdächtigen wurde also
letztlich ohne Grund kriminalisiert.
Dieses Problem resultiert auch aus der

schr weiten, nahezu konturlosen Formu-

lierung der Vorschrift,
die dadurch auch
zum Instrument für
die Einschränkung
der Pressefreiheit
sowie Ermittlungen
gegen JournalistIn-
nen werden konn-
te.”

Diese Konturlo-
sigkeit wirft zudem

erhebliche Bedenken

bezüglich des Bestimmt-
heitsgebotes gemäßArt. 103 II GG
auf.

Die KronzeugInnen-Regelung

Die auf den Terrorismus bezogene
KronzeugInnen-Regelung”, die auf
Straftaten nach $ 129 a StGB beschränkt

ist, wurde eingeführt (und im Januar

1996 bis 31. Dezember 1999 verlängert),
weil man zum einen meinte, damit ein

Instrument zu haben, mit dem man in

terroristische Strukturen würde eindrin-
gen und präventiv handeln können. Zum
anderensollte sie zur Aufklärung solcher
Taten und der Ergreifung der TäterInnen
beitragen.

Bei dieser aus dem anglo-amerikani-
schen Rechtssystem stammenden Rechts-
figur geht es darum, daß der/die Kron-
zeuge/-in selbst keine oder nur eine
symbolische Strafe für die von ihm/ihr

begangenenStraftaten erhält, wenn er/
sie einen entsprechenden Beitrag zur

Ergreifung und/oder Verurteilung der
MittäterInnenleistet.

In der bisherigen Anwendungspraxis

  

  

  

  

sind bis 1995 nur 10 Fälle zu verzeich-

nen — und zwar fast ausschließlich be-
züglich nach dem Beitritt der DDR

„wiedergefundener“ dort lebender ehe-
maliger RAF-Mitglieder, die aber kaum

etwas zur Aufklärung unbekannter Sach-

verhalte beitragen konnten und deren
Aussagenlediglich dazu dienten, lange
zurückliegendeStraftaten erneut abzuur-

teilen.*!
Schwerwiegender als der bisher aus-

gebliebene „Erfolg“ sind aber die grund-
sätzlichen Bedenken gegen die Rege-
lung: 1.) Der Staat verzichtet mit der in

Aussicht gestellten Straffreiheit auf sei-
nen Strafanspruch, was einen Verstoß
gegen das Legalitätsprinzip darstellt,
also den Zwang, Gesetzesverstöße ange-

messen zu ahnden. 2.) Die Beweiskraft

der ZeugInnenaussage eines/r Kronzeu-

gen/-in ist äußerst zweifelhaft, indem sie
aufgrund der Zusage bzw. in Erwartung

weitgehender Straffreiheit bzw. Straf-
minderung zustandekommt.
Zu alledem kommtals anschließendes

Problem noch hinzu, daß in Deutsch-
land, andersals in ausländischen Staaten

mit KronzeugInnen-Regelung, weder ma-

terielle noch personelle noch rechtliche
Voraussetzungen für wirksame ZeuglIn-

nenschutzmaß-
nahmen exis-
tieren, Kron-

zeugInnen

also keine

Möglich-
keit der

Wiederein-
gliederung in

die Gesellschaft
bzw. hinreichender

Schutz vor Racheakten
gewährt werden kann.

Und was nun?

Diese Aufstellung zeigt, daß die auf den
Terrorismus bezogenen Vorschriften der

deutschen Gesetzeslandschaft nicht nur
angesichts einer äußerst außergewöhnli-
chen historischen Situation geschaffen
wurden, sondern ausnahmslos auch mas-

siven rechtsstaatlichen Bedenkenbegeg-
nen.
Wie gezeigt, waren die Terrorismus-

gesetze eine Reaktion des Staates auf

den Terrorismus der RAF. In der Folge
wurdeein organisatorischer (vgl. BKA)

und rechtlicher Repressionsapparat auf-

gebaut, für den der Staat ohne diesen

Linksterrorismus erhebliche Legitima-
tionsproblemegehabthätte. Diese Reak-
tion/dieser Repressionsapparat wirken
nun bis heute fort, obwohl ihr Gegen-

stand faktisch seit 1993 und „formal“
seit April 1998 nicht mehr existiert —
wodurch sich die Legitimationsfrage
akutstellt.

Die Gesetze folgten von Anfang an
lediglich einer polizeilichen Sicherheits-
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logik und waren geprägt von Mißtrauen
gegenüber und Mißachtung von Freiheits-
rechten.In dieses Sicherheitsdenken pas-
sen auch Argumente von GegnerInnen

der Abschaffung dieser Gesetze: auch

wenn es die RAF nunvielleicht nicht

mehr gebe, solle man dochbitteschön an
die kurdische PKK,die türkische links-
extremistische „Dev Sol“ oder rechtsex-

treme TerroristInnen denken.” Selbst
der derzeitige Verfassungsschutzpräsi-
dent Frisch sieht jedoch keine Bedro-

hung durch eine „braune RAF“ — es
fehlten konkrete Planungenundintellek-
tuelle Fähigkeiten. Und die genannten
türkischen oder kurdischen Organisatio-
nen in ihrer Struktur und Auswirkung
auf den deutschen Staat mit der RAF zu

vergleichen,disqualifiziert sich von selbst
— zudem sind diesbezüglich die ohne die
Terrorismusgesetze bestehenden straf-
rechtlichen Regelungen vollkommenaus-
reichend. Und selbst wenn manin diesen
Bereichen einen Einsatzbereich für diese
Gesetze sehen wollte, würde dies nichts

an ihrer fehlenden Rechtstaatlichkeit
ändern!

Zudem sind die Regelungen, wie ge-
zeigt, gesetzgeberische „Schnellschüsse“
gewesen, die auf Einzelfälle bezogen

waren undderen allgemeine Auswirkun-
gen damals nicht bedacht wurden - mit
dem Ergebnis, daß sie heute zu ebenfalls
aufgezeigten oft absurden Ergebnissen

führen.

Mit der Abschaffung der Terrorismus-
gesetze würde ein rechtlicher Ausnah-
mezustand beendet. nachdem der reale

Ausnahmezustand schon seit längerem

nicht mehrexistiert (falls es ihn je gab),

und ein Stück Angst gegen ein Stück
mehrFreiheit eingetauscht.
Thomas Bachmannist Rechtsreferen-
dar undlebtin Kassel.

Anmerkungen:
28 Zahlen: Angaben der Bundesanwaltschaft,

zitiert nach einer Pressemitteilung der Bun-
destagsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen

vom 04.12.1997.
29 BT-Drs. 13/9460 (s. Anm. 3)

30 Seit 1994 gibt es sie auch für organisiert

begangeneStraftaten.
31 BT-Drs. 13/9460 (s. Anm. 3); Entschließungs-

antrag von Bündnis 90/Die Grünen, BT-Drs.

13/3218 vom 05.12.1995.
32 z.B. Generalbundesanwalt Nehm, FAZ v.

23.04.1998.
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